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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 

 606 040 
 

Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit paralleler Änderung  
des Flächennutzungsplanes "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Miltenberg- Monbrunn“ 
Stellungnahme  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Bayerische Bauernverband nimmt zu der oben genannten Planung wie folgt Stellung:  

 

Wir stehen zur Energiewende. Gleichwohl sind landwirtschaftliche Belange bei 

Flächeninanspruchnahme maßgeblich zu berücksichtigen. 

 

Der Planung stimmen wir grundsätzlich zu. Wir bitten allerdings noch einmal den 

Planungsumfang auch im Hinblick auf die Bonität einzelner Flächen zu überprüfen. Daneben 

muss die geplante Einfriedung sowie die Rückbauverpflichtung angepasst werden.  

 

Ernährungssicherung als wesentlicher Punkt der Abwägung: 

In der Position des BBV vom 07. September 2021 wird die Notwendigkeit der Energiewende 

durch den Bayerischen Bauernverband aufgegriffen und zugleich aber die Bedeutung der 

Ernährungssicherung herausgestellt:  
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 Um die Herausforderung des Klimawandels zu meistern, ist der Beitrag über den 

Ausbau der erneuerbaren Energien ambitionierter auf kommunaler und 

landespolitischer Ebene in Bayern anzugehen. Gerade die Land- und Forstwirtschaft 

ist hierbei ein Teil der Lösung. 

 

 Zugleich muss die Landwirtschaft aber auch weiterhin die Ernährungssicherung 

gewährleisten. Angesichts der vielfältigen Ansprüche an die Landnutzung insgesamt 

tragen Kommunalpolitik und Landespolitik für eine zukunftsorientierte und 

nachhaltige Balance eine große Verantwortung. 

Vorrang der Nutzung von Dachflächen  

Bevor landwirtschaftliche Flächen für Freiflächenanlagen in Anspruch genommen werden, 

sollten Dächern in Siedlungs- und Gewerbegebieten auf Ihre Eignung geprüft und besser 

genutzt werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Gemeinde Maßnahmen 

zur Förderung der Installation von PV-Anlagen auf Gebäuden vorantreibt. Nur wenn das 

Potenzial von Dachflächen umfassend ausgeschöpft ist, kann über die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Nutzflächen nachgedacht werden. 

 

Kriterien für die Auswahl landwirtschaftlicher Flächen  

Die Auswahl landwirtschaftlicher Flächen zur Errichtung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen der Notwendigkeit, 

erneuerbare Energien auszubauen, und der Sicherung landwirtschaftlicher Nutzflächen für 

die Nahrungsmittelproduktion. Dabei sind folgende detaillierte Kriterien besonders zu 

beachten: 

 

 Agrarstruktur: Die im Geltungsbereich liegenden Flächen weisen eine eher 

ungünstige Agrarstruktur auf. In Bezug auf die Agrarstruktur gibt es daher keine 

Einwände. 

 

 Bonität: Flächen mit über 40 Bodenpunkten sind für die landwirtschaftliche 

Erzeugung von Nahrungsmitteln von großer Bedeutung und sollten nicht für PV-

Freiflächenanlagen in Anspruch genommen werden. In der vorliegenden Planung 

weisen die Flurnummern 964 und 968 in der Gemarkung Wenschdorf eine Bonität 

von rund 50 Bodenpunkten auf. Diese Flächen zeichnen sich durch mittlere bis gute 

Ertragsfähigkeit aus und sind daher landwirtschaftlich wertvoll. Auch unter 

Berücksichtigung des Planungsumfangs von 20,33 ha bitten wir die Einbeziehung 

dieser beiden Flächen nochmal zu prüfen. 
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Einfriedung  

Anstelle von Gehölzpflanzungen, die sich im Laufe der Zeit zu Biotopen entwickeln können, 

reichen rankende Pflanzen wie Efeu als grüner Zaun aus, um sowohl Sichtschutz als auch 

die Einbindung in die Landschaft zu gewährleisten. Grünsäume können zudem eine 

Aufwertung der Flächen während der Nutzungsdauer als PV-Fläche darstellen. 

 

Hecken sind für einige Arten der Offenlandschaft, wie die Feldlerche, sogar kritisch zu 

betrachten. Diese Tiere bevorzugen offene Flächen, die durch Heckenpflanzungen negativ 

beeinflusst werden könnten. Diese Aspekte sollten bei der Abwägung entsprechend 

berücksichtigt werden. 

 

Die Notwendigkeit der geplanten östlichen Eingrünung auf der Teilfläche 1 sehen wir nicht.  

Sie würde lediglich dazu führen, dass die Bewirtschaftung der angrenzenden 

landwirtschaftlichen Flächen langfristig eingeschränkt wird. Da sich die Wohnbebauung 

südlich und nicht östlich befindet, ist ein Sichtschutz in dieser Richtung überflüssig. Aus 

diesem Grund fordern wir, diese Eingrünung aus der Planung zu streichen. Eine Eingrünung 

mit Hecke ist allenfalls am Nord- und Nordwestrand der Teilfläche 3 zum Ort hin wichtig. 

 

Landwirtschaftliche Belangen  

Vorbildlich ist, dass auf landwirtschaftliche Belangen hingewiesen wird. Wir weisen noch 

einmal obligatorisch darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass die landwirtschaftlichen 

Betriebe in ihrer täglichen Arbeit nicht beeinträchtigt werden. Hierbei sind folgende Punkte 

zu beachten: 

 

 Abstände: Die geplanten Einfriedungen der PV-Anlagen sollten einen 

Mindestabstand von 2,5 Metern zu Feld-, Wald- und Wegrändern einhalten. Dies ist 

notwendig, um den Einsatz moderner land- und forstwirtschaftlicher Maschinen, die 

in den letzten Jahren deutlich größere Arbeitsbreiten und Wendekreise erfordern, zu 

ermöglichen. 

 

 Emissionen: Von den umliegenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen sind 

Staubemissionen und Erschütterungen nicht zu vermeiden. Der Betreiber der PV-

Anlagen muss dies akzeptieren und darf die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

nicht beeinträchtigen. 
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